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Eltern und Erziehungsberechtigte 
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Informationen Anmeldung Tagesschule; Erweiterung Angebot Schuljahr 2025/26 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte 

 

Es freut uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass ab Schuljahr 2025/26 ein erweitertes Ta-

gesschulangebot bestehen wird. Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 3. April 2025 

einem Pilotprojekt, welches vom Ressort Bildung ausgearbeitet und beantragt wurde, zuge-

stimmt. Das Projekt wurde vorerst für vier Jahre genehmigt. 

 

Ab dem Schuljahr 2025/26 können wir Ihnen folgende Tagesschulbetreuung anbieten: 

 

Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

07.00 – 07.50      

07.50 – 08.20      

11.45 – 13.45      

13.45 – 15.20      

15.20 – 16.20      

16.20 – 17.00      

17.00 – 18.00      

 

Voraussetzung für die Durchführung der einzelnen Module ist, dass pro Modul mindes-

tens vier Kinder angemeldet werden. 

 

Die Anmeldungen für die Tagesschule für das Schuljahr 2025/26 können ab Dienstag, 

8. April 2025, über www.kibon.ch vorgenommen werden. 

 

Wie in der Vergangenheit, weisen wir Sie im Zusammenhang mit der Anmeldung gerne auf 

folgende Punkte hin: 

 
Es gilt die Tagesschulverordnung der Gemeinde Vechigen vom 4. März 2010 sowie das Be-
triebskonzept der Tagesschule. 
 

Um die Planung der Tagesschule für das neue Schuljahr rechtzeitig vornehmen zu können, 
müssen die Anmeldungen bis spätestens am Dienstag, 29. April 2025 eingegeben und die 
Freigabequittung unterschrieben beim Schulsekretariat eingetroffen sein. Die Blockstunden-
pläne finden Sie auf der Homepage unter www.vechigen.ch/Bildung/Tagesschule 
 

Wichtig für Familien von Kindern in der 1./2. Klasse der PS Boll und PS Utzigen-Littewil 

Kinder der 1./2. Klassen der Primarschule Boll und Primarschule Utzigen-Littewil haben im 
1. Semester nur an einem Nachmittag Unterricht (Dienstag). Ab dem 2. Semester kommt ein 
zusätzlicher Nachmittag (PS Utzigen-Littewil: Montag / PS Boll: Donnerstag) dazu. Bitte be-

http://www.kibon.ch/
http://www.vechigen.ch/Bildung/Tagesschule


 

 

rücksichtigen Sie diesen Umstand bei der Tagesschulanmeldung. 
 

Nach Ablauf der Anmeldefrist werden keine Anmeldungen mehr entgegengenommen. 
 
Hinweis: Sie haben nach Erhalt des definitiven Stundenplanes 14 Tage Zeit, Ihre Anmeldung 
anzupassen, sofern der Stundenplan dies rechtfertigt. 
 

Die definitive Anmeldung gilt bis zum Ende des Schuljahres 2025/26, sofern bis Ende No-
vember keine schriftliche Kündigung für das zweite Semester erfolgt. Auch eine Reduktion 
der gebuchten Einheiten im zweiten Semester erfordert eine schriftliche Teilkündigung bis 
Ende November. 
 

Wird die Kündigungsfrist nicht eingehalten, schulden die Erziehungsberechtigten der Ge-
meinde die vollen Kosten für die Betreuung (im Umfang der definitiven Anmeldung) bis zum 
Semesterende gemäss dem festgelegten Tarifansatz. 

 

Anmeldungen während des Schuljahres sind in folgenden, begründeten Fällen mög-
lich: 

- Zuzug im Laufe des Schuljahres 

- Veränderung der beruflichen Situation  

- Veränderung der privaten Situation 

 
In solchen Fällen muss für die Aufnahme in die Tagesschule mit einer Wartefrist von maximal 
zwei Monaten gerechnet werden. 
 
Wichtige Hinweise für die Nutzung von kiBon: 
- Wenn Sie Ihre Anmeldung mittels der Freigabequittung freigegeben haben, können Sie sie 

nicht mehr ändern; 

- Eine definitive Anmeldebestätigung werden sie bis spätestens Ende Mai 2025 erhalten. 

 

Fragen zur Tagesschulanmeldung in kiBon beantwortet Ihnen gerne Frau Stefanie Rothen-

bühler, 031 838 00 22 oder stefanie.rothenbuehler@vechigen.ch. 
 
Allgemeine Informationen zur Tagesschule: 
- Die Eltern sind verpflichtet, ihr Kind während der vereinbarten Zeit in die Tagesschule zu 

schicken. Abmeldungen sind an die Tagesschule zu richten. 

- Die Gebühren für die Betreuung und die Mahlzeiten werden quartalsweise in Rechnung 
gestellt. Es werden 37 statt 39 Schulwochen verrechnet. Diese Reduktion um zwei Wo-
chen gilt als pauschale Abgeltung für Abwesenheiten aufgrund von schulischen Aktivitäten, 
Feiertagen und Kurzabwesenheiten. 

- Andere Abwesenheiten der Schülerinnen und Schüler haben keine Reduktion der Gebüh-
ren für die Betreuung zur Folge. 

- Änderungen der Familienverhältnisse (z.B. Geburt eines Kindes, Heirat, Trennung) sind 
unverzüglich schriftlich via kiBon (Mitteilungen) zu melden. Eine allfällige Reduktion der 
Gebühr erfolgt auf den Monat nach Eintreffen der Meldung. Eine Erhöhung der Gebühr er-
folgt auf den Monat nach Eintritt des Ereignisses. 

 

Wenn Sie vorgängig der Anmeldung die Tagesschule besuchen möchten, melden Sie sich 

bitte bei der Tagesschulleiterin Frau Doris Götti. Sie steht Ihnen auch für Fragen rund um die 

Tagesschule zur Verfügung (079 759 84 37 oder doris.goetti@schulevechigen.ch). 
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Freundliche Grüsse 

 

Tagesschule Vechigen 

 

 

   

 

 

Doris Götti 

Leiterin Tagesschule 

 

 


